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Vergleich der gesetzlichen Regelungen zu sexualisierter Gewalt in der 
Schweiz und in Deutschland  

 

I. Materielles Strafrecht  

 
Sexualstrafrecht Schweiz 
Fünfter Titel: Strafbare Handlungen 
gegen die sexuelle Integrität  

Sexualstrafrecht Deutschland  
Dreizehnter Abschnitt: Straftaten gegen die 
sexuelle Selbstbestimmung  

 
Art. 187 Gefährdung der Entwicklung von 
Unmündigen. Sexuelle Handlungen mit 
Kindern 
1.  Wer mit einem Kind unter 16 Jahren eine 
sexuelle Handlung vornimmt, 
es zu einer solchen Handlung verleitet oder 
es in eine sexuelle Handlung einbezieht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder 
Geldstrafe bestraft. 
2.  Die Handlung ist nicht strafbar, wenn der 
Altersunterschied zwischen den Beteiligten nicht 
mehr als drei Jahre beträgt. 
3.  Hat der Täter zur Zeit der Tat das 
20. Altersjahr noch nicht zurückgelegt und liegen 
besondere Umstände vor oder ist die verletzte 
Person mit ihm die Ehe oder eine eingetragene 
Partnerschaft eingegangen, so kann die zuständige 
Behörde von der Strafverfolgung, der 
Überweisung an das Gericht oder der Bestrafung 
absehen. 
4.  Handelte der Täter in der irrigen Vorstellung, 
das Kind sei mindestens 16 Jahre alt, hätte er 
jedoch bei pflichtgemäßer Vorsicht den Irrtum 
vermeiden können, so ist die Strafe Freiheitsstrafe 
bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
§ 176 Sexueller Missbrauch von Kindern 
(1) Wer sexuelle Handlungen an einer Person unter vierzehn 
Jahren (Kind) vornimmt oder an sich von dem Kind 
vornehmen lässt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten 
bis zu zehn Jahren bestraft. 
(2) Ebenso wird bestraft, wer ein Kind dazu bestimmt, dass es 
sexuelle Handlungen an einem Dritten vornimmt oder von 
einem Dritten an sich vornehmen lässt. 
(3) In besonders schweren Fällen ist auf Freiheitsstrafe nicht 
unter einem Jahr zu erkennen. 
(4) Mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren 
wird bestraft, wer  
1. sexuelle Handlungen vor einem Kind vornimmt, 
2. ein Kind dazu bestimmt, dass es sexuelle Handlungen an 
sich vornimmt, 
3. auf ein Kind durch Schriften (§ 11 Abs. 3) einwirkt, um es 
zu sexuellen Handlungen zu bringen, die es an oder vor dem 
Täter oder einem Dritten vornehmen oder von dem Täter oder 
einem Dritten an sich vornehmen lassen soll, oder 
4. auf ein Kind durch Vorzeigen pornographischer 
Abbildungen oder Darstellungen, durch Abspielen von 
Tonträgern pornographischen Inhalts oder durch 
entsprechende Reden einwirkt. 
(5) Mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren 
wird bestraft, wer ein Kind für eine Tat nach den Absätzen 1 
bis 4 anbietet oder nachzuweisen verspricht oder wer sich mit 
einem anderen zu einer solchen Tat verabredet. 
(6) Der Versuch ist strafbar; dies gilt nicht für Taten nach 
Absatz 4 Nr. 3 und 4 und Absatz 5. 
 
§ 176a Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern 
(1) Der sexuelle Missbrauch von Kindern wird in den Fällen 
des § 176 Abs. 1 und 2 mit Freiheitsstrafe nicht unter einem 
Jahr bestraft, wenn der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre 
wegen einer solchen Straftat rechtskräftig verurteilt worden ist. 
(2) Der sexuelle Missbrauch von Kindern wird in den Fällen 
des § 176 Abs. 1 und 2 mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei 
Jahren bestraft, wenn  
1. eine Person über achtzehn Jahren mit dem Kind den 
Beischlaf vollzieht oder ähnliche sexuelle Handlungen an ihm 
vornimmt oder an sich von ihm vornehmen lässt, die mit 
einem Eindringen in den Körper verbunden sind, 
2. die Tat von mehreren gemeinschaftlich begangen wird oder 
3. der Täter das Kind durch die Tat in die Gefahr einer 
schweren Gesundheitsschädigung oder einer erheblichen 
Schädigung der körperlichen oder seelischen Entwicklung 
bringt. 
(3) Mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren wird bestraft, 
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wer in den Fällen des § 176 Abs. 1 bis 3, 4 Nr. 1 oder Nr. 2 
oder des § 176 Abs. 6 als Täter oder anderer Beteiligter in der 
Absicht handelt, die Tat zum Gegenstand einer 
pornographischen Schrift (§ 11 Abs. 3) zu machen, die nach § 
184b Abs. 1 bis 3 verbreitet werden soll. 
(4) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist auf 
Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren, in minder 
schweren Fällen des Absatzes 2 auf Freiheitsstrafe von einem 
Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen. 
(5) Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren wird bestraft, 
wer das Kind in den Fällen des § 176 Abs. 1 bis 3 bei der Tat 
körperlich schwer misshandelt oder durch die Tat in die 
Gefahr des Todes bringt. 
(6) In die in Absatz 1 bezeichnete Frist wird die Zeit nicht 
eingerechnet, in welcher der Täter auf behördliche Anordnung 
in einer Anstalt verwahrt worden ist. Eine Tat, die im Ausland 
abgeurteilt worden ist, steht in den Fällen des Absatzes 1 einer 
im Inland abgeurteilten Tat gleich, wenn sie nach deutschem 
Strafrecht eine solche nach § 176 Abs. 1 oder 2 wäre. 
 
§ 176b Sexueller Missbrauch von Kindern mit Todesfolge 
Verursacht der Täter durch den sexuellen Missbrauch (§§ 176 
und 176a) wenigstens leichtfertig den Tod des Kindes, so ist 
die Strafe lebenslange Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht 
unter zehn Jahren. 
 
§ 180 Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger 
(1) Wer sexuellen Handlungen einer Person unter sechzehn 
Jahren an oder vor einem Dritten oder sexuellen Handlungen 
eines Dritten an einer Person unter sechzehn Jahren  
1. durch seine Vermittlung oder 
2. durch Gewähren oder Verschaffen von Gelegenheit 
Vorschub leistet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft. Satz 1 Nr. 2 ist nicht anzuwenden, 
wenn der zur Sorge für die Person Berechtigte handelt; dies 
gilt nicht, wenn der Sorgeberechtigte durch das 
Vorschubleisten seine Erziehungspflicht gröblich verletzt. 
(2) Wer eine Person unter achtzehn Jahren bestimmt, sexuelle 
Handlungen gegen Entgelt an oder vor einem Dritten 
vorzunehmen oder von einem Dritten an sich vornehmen zu 
lassen, oder wer solchen Handlungen durch seine Vermittlung 
Vorschub leistet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft. 
(3) Wer eine Person unter achtzehn Jahren, die ihm zur 
Erziehung, zur Ausbildung oder zur Betreuung in der 
Lebensführung anvertraut oder im Rahmen eines Dienst- oder 
Arbeitsverhältnisses untergeordnet ist, unter Missbrauch einer 
mit dem Erziehungs-, Ausbildungs-, Betreuungs-, Dienst- oder 
Arbeitsverhältnis verbundenen Abhängigkeit bestimmt, 
sexuelle Handlungen an oder vor einem Dritten vorzunehmen 
oder von einem Dritten an sich vornehmen zu lassen, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
(4) In den Fällen der Absätze 2 und 3 ist der Versuch strafbar. 
 
§ 182 Sexueller Missbrauch von Jugendlichen 
(1) Eine Person über achtzehn Jahre, die eine Person unter 
sechzehn Jahren dadurch missbraucht, dass sie  
1. unter Ausnutzung einer Zwangslage oder gegen Entgelt 
sexuelle Handlungen an ihr vornimmt oder an sich von ihr 
vornehmen lässt oder 
2. diese unter Ausnutzung einer Zwangslage dazu bestimmt, 
sexuelle Handlungen an einem Dritten vorzunehmen oder von 
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einem Dritten an sich vornehmen zu lassen, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. 
(2) Eine Person über einundzwanzig Jahre, die eine Person 
unter sechzehn Jahren dadurch missbraucht, dass sie  
1. sexuelle Handlungen an ihr vornimmt oder an sich von ihr 
vornehmen lässt oder 
2. diese dazu bestimmt, sexuelle Handlungen an einem Dritten 
vorzunehmen oder von einem Dritten an sich vornehmen zu 
lassen, 
und dabei die fehlende Fähigkeit des Opfers zur sexuellen 
Selbstbestimmung ausnutzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
(3) In den Fällen des Absatzes 2 wird die Tat nur auf Antrag 
verfolgt, es sei denn, dass die Strafverfolgungsbehörde wegen 
des besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung 
ein Einschreiten von Amts wegen für geboten hält. 
(4) In den Fällen der Absätze 1 und 2 kann das Gericht von 
Strafe nach diesen Vorschriften absehen, wenn bei 
Berücksichtigung des Verhaltens der Person, gegen die sich 
die Tat richtet, das Unrecht der Tat gering ist. 
 

Art. 188 Sexuelle Handlungen mit Abhängigen 
1.  Wer mit einer unmündigen Person von mehr 
als 16 Jahren, die von ihm durch ein Erziehungs-, 
Betreuungs- oder Arbeitsverhältnis oder auf 
andere Weise abhängig ist, eine sexuelle 
Handlung vornimmt, indem er diese 
Abhängigkeit ausnützt, 
wer eine solche Person unter Ausnützung ihrer 
Abhängigkeit zu einer sexuellen Handlung 
verleitet, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder 
Geldstrafe bestraft. 
2.  Ist die verletzte Person mit dem Täter eine Ehe 
oder eine eingetragene Partnerschaft eingegangen, 
so kann die zuständige Behörde von der 
Strafverfolgung, der Überweisung an das Gericht 
oder der Bestrafung absehen. 
 

§ 174 Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen 
(1) Wer sexuelle Handlungen  
1. an einer Person unter sechzehn Jahren, die ihm zur 
Erziehung, zur Ausbildung oder zur Betreuung in der 
Lebensführung anvertraut ist, 
2. an einer Person unter achtzehn Jahren, die ihm zur 
Erziehung, zur Ausbildung oder zur Betreuung in der 
Lebensführung anvertraut oder im Rahmen eines Dienst- oder 
Arbeitsverhältnisses untergeordnet ist, unter Missbrauch einer 
mit dem Erziehungs-, Ausbildungs-, Betreuungs-, Dienst- oder 
Arbeitsverhältnis verbundenen Abhängigkeit oder 
3. an seinem noch nicht achtzehn Jahre alten leiblichen oder 
angenommenen Kind 
vornimmt oder an sich von dem Schutzbefohlenen vornehmen 
lässt, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf 
Jahren bestraft. 
(2) Wer unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 1 bis 3  
1. sexuelle Handlungen vor dem Schutzbefohlenen vornimmt 
oder 
2. den Schutzbefohlenen dazu bestimmt, dass er sexuelle 
Handlungen vor ihm vornimmt, 
um sich oder den Schutzbefohlenen hierdurch sexuell zu 
erregen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft. 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
(4) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 oder des Absatzes 2 in 
Verbindung mit Absatz 1 Nr. 1 kann das Gericht von einer 
Bestrafung nach dieser Vorschrift absehen, wenn bei 
Berücksichtigung des Verhaltens des Schutzbefohlenen das 
Unrecht der Tat gering ist. 
 

Art. 189 Angriffe auf die sexuelle Freiheit und 
Ehre. Sexuelle Nötigung 
1 Wer eine Person zur Duldung einer 
beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen 
Handlung nötigt, namentlich indem er sie 
bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen 
Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder 

§ 177 Sexuelle Nötigung, Vergewaltigung 
(1) Wer eine andere Person  
1. mit Gewalt, 
2. durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder 
Leben oder 
3. unter Ausnutzung einer Lage, in der das Opfer der 
Einwirkung des Täters schutzlos ausgeliefert ist, 
nötigt, sexuelle Handlungen des Täters oder eines Dritten an 
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Geldstrafe bestraft. 
2 …  
3 Handelt der Täter grausam, verwendet er 
namentlich eine gefährliche Waffe oder einen 
anderen gefährlichen Gegenstand, so ist die Strafe 
Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren. 
 
Art. 190 Vergewaltigung 
1 Wer eine Person weiblichen Geschlechts zur 
Duldung des Beischlafs nötigt, namentlich indem 
er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter 
psychischen Druck setzt oder zum Widerstand 
unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe von einem 
Jahr bis zu zehn Jahren bestraft. 
2 ... 
3 Handelt der Täter grausam, verwendet er 
namentlich eine gefährliche Waffe oder einen 
anderen gefährlichen Gegenstand, so ist die Strafe 
Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren. 
 
Art. 191 Schändung 
Wer eine urteilsunfähige oder eine zum 
Widerstand unfähige Person in Kenntnis ihres 
Zustandes zum Beischlaf, zu einer 
beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen 
Handlung missbraucht, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft. 
 

sich zu dulden oder an dem Täter oder einem Dritten 
vorzunehmen, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr 
bestraft. 
(2) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe 
nicht unter zwei Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in 
der Regel vor, wenn  
1. der Täter mit dem Opfer den Beischlaf vollzieht oder 
ähnliche sexuelle Handlungen an dem Opfer vornimmt oder an 
sich von ihm vornehmen lässt, die dieses besonders 
erniedrigen, insbesondere, wenn sie mit einem Eindringen in 
den Körper verbunden sind (Vergewaltigung), oder 
2. die Tat von mehreren gemeinschaftlich begangen wird. 
(3) Auf Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren ist zu erkennen, 
wenn der Täter  
1. eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug bei sich 
führt, 
2. sonst ein Werkzeug oder Mittel bei sich führt, um den 
Widerstand einer anderen Person durch Gewalt oder Drohung 
mit Gewalt zu verhindern oder zu überwinden, oder 
3. das Opfer durch die Tat in die Gefahr einer schweren 
Gesundheitsschädigung bringt. 
(4) Auf Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren ist zu erkennen, 
wenn der Täter  
1. bei der Tat eine Waffe oder ein anderes gefährliches 
Werkzeug verwendet oder 
2. das Opfer 
a) bei der Tat körperlich schwer misshandelt oder 
b) durch die Tat in die Gefahr des Todes bringt. 
(5) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist auf 
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren, in 
minder schweren Fällen der Absätze 3 und 4 auf 
Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen.  
 
§ 178 Sexuelle Nötigung und Vergewaltigung mit 
Todesfolge 
Verursacht der Täter durch die sexuelle Nötigung oder 
Vergewaltigung (§ 177) wenigstens leichtfertig den Tod des 
Opfers, so ist die Strafe lebenslange Freiheitsstrafe oder 
Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren. 
 
§ 179 Sexueller Missbrauch widerstandsunfähiger 
Personen 
(1) Wer eine andere Person, die  
1. wegen einer geistigen oder seelischen Krankheit oder 
Behinderung einschließlich einer Suchtkrankheit oder wegen 
einer tief greifenden Bewusstseinsstörung oder 
2. körperlich 
zum Widerstand unfähig ist, dadurch missbraucht, dass er 
unter Ausnutzung der Widerstandsunfähigkeit sexuelle 
Handlungen an ihr vornimmt oder an sich von ihr vornehmen 
lässt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn 
Jahren bestraft. 
(2) Ebenso wird bestraft, wer eine widerstandsunfähige Person 
(Absatz 1) dadurch missbraucht, dass er sie unter Ausnutzung 
der Widerstandsunfähigkeit dazu bestimmt, sexuelle 
Handlungen an einem Dritten vorzunehmen oder von einem 
Dritten an sich vornehmen zu lassen. 
(3) In besonders schweren Fällen ist auf Freiheitsstrafe nicht 
unter einem Jahr zu erkennen. 
(4) Der Versuch ist strafbar. 
(5) Auf Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren ist zu erkennen, 
wenn  
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1. der Täter mit dem Opfer den Beischlaf vollzieht oder 
ähnliche sexuelle Handlungen an ihm vornimmt oder an sich 
von ihm vornehmen lässt, die mit einem Eindringen in den 
Körper verbunden sind, 
2. die Tat von mehreren gemeinschaftlich begangen wird oder 
3. der Täter das Opfer durch die Tat in die Gefahr einer 
schweren Gesundheitsschädigung oder einer erheblichen 
Schädigung der körperlichen oder seelischen Entwicklung 
bringt. 
(6) In minder schweren Fällen des Absatzes 5 ist auf 
Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen. 
(7) § 177 Abs. 4 Nr. 2 und § 178 gelten entsprechend. 
 

Art. 192 Sexuelle Handlungen mit 
Anstaltspfleglingen, Gefangenen, 
Beschuldigten 
1 Wer unter Ausnützung der Abhängigkeit einen 
Anstaltspflegling, Anstaltsinsassen, Gefangenen, 
Verhafteten oder Beschuldigten veranlasst, eine 
sexuelle Handlung vorzunehmen oder zu dulden, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder 
Geldstrafe bestraft. 
2 Hat die verletzte Person mit dem Täter die Ehe 
geschlossen oder ist sie mit ihm eine eingetragene 
Partnerschaft eingegangen, so kann die zuständige 
Behörde von der Strafverfolgung, der 
Überweisung an das Gericht oder der Bestrafung 
absehen. 
 

§ 174a Sexueller Missbrauch von Gefangenen, behördlich 
Verwahrten oder Kranken und Hilfsbedürftigen in 
Einrichtungen 
(1) Wer sexuelle Handlungen an einer gefangenen oder auf 
behördliche Anordnung verwahrten Person, die ihm zur 
Erziehung, Ausbildung, Beaufsichtigung oder Betreuung 
anvertraut ist, unter Missbrauch seiner Stellung vornimmt oder 
an sich von der gefangenen oder verwahrten Person 
vornehmen lässt, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis 
zu fünf Jahren bestraft. 
(2) Ebenso wird bestraft, wer eine Person, die in einer 
Einrichtung für kranke oder hilfsbedürftige Menschen 
aufgenommen und ihm zur Beaufsichtigung oder Betreuung 
anvertraut ist, dadurch missbraucht, dass er unter Ausnutzung 
der Krankheit oder Hilfsbedürftigkeit dieser Person sexuelle 
Handlungen an ihr vornimmt oder an sich von ihr vornehmen 
lässt. 
(3) Der Versuch ist strafbar.  
 
§ 174b Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung einer 
Amtsstellung 
(1) Wer als Amtsträger, der zur Mitwirkung an einem 
Strafverfahren oder an einem Verfahren zur Anordnung einer 
freiheitsentziehenden Maßregel der Besserung und Sicherung 
oder einer behördlichen Verwahrung berufen ist, unter 
Missbrauch der durch das Verfahren begründeten 
Abhängigkeit sexuelle Handlungen an demjenigen, gegen den 
sich das Verfahren richtet, vornimmt oder an sich von dem 
anderen vornehmen lässt, wird mit Freiheitsstrafe von drei 
Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. 
(2) Der Versuch ist strafbar.  
 

Art. 193 Ausnützung der Notlage 
1 Wer eine Person veranlasst, eine sexuelle 
Handlung vorzunehmen oder zu dulden, indem er 
eine Notlage oder eine durch ein Arbeitsverhältnis 
oder eine in anderer Weise begründete 
Abhängigkeit ausnützt, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. 
2 Ist die verletzte Person mit dem Täter eine Ehe 
oder eine eingetragene Partnerschaft eingegangen, 
so kann die zuständige Behörde von der 
Strafverfolgung, der Überweisung an das Gericht 
oder der Bestrafung absehen. 
 

§ 174c Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung eines 
Beratungs-, Behandlungs- oder Betreuungsverhältnisses 
(1) Wer sexuelle Handlungen an einer Person, die ihm wegen 
einer geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung 
einschließlich einer Suchtkrankheit oder wegen einer 
körperlichen Krankheit oder Behinderung zur Beratung, 
Behandlung oder Betreuung anvertraut ist, unter Missbrauch 
des Beratungs-, Behandlungs- oder Betreuungsverhältnisses 
vornimmt oder an sich von ihr vornehmen lässt, wird mit 
Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. 
(2) Ebenso wird bestraft, wer sexuelle Handlungen an einer 
Person, die ihm zur psychotherapeutischen Behandlung 
anvertraut ist, unter Missbrauch des Behandlungsverhältnisses 
vornimmt oder an sich von ihr vornehmen lässt. 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
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Art. 194 Exhibitionismus 
1 Wer eine exhibitionistische Handlung 
vornimmt, wird, auf Antrag, mit Geldstrafe bis zu 
180 Tagessätzen bestraft. 
2 Unterzieht sich der Täter einer ärztlichen 
Behandlung, so kann das Strafverfahren 
eingestellt werden. Es wird wieder aufgenommen, 
wenn sich der Täter der Behandlung entzieht. 
 

§ 183 Exhibitionistische Handlungen 
(1) Ein Mann, der eine andere Person durch eine 
exhibitionistische Handlung belästigt, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 
(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, dass die 
Strafverfolgungsbehörde wegen des besonderen öffentlichen 
Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts 
wegen für geboten hält. 
(3) Das Gericht kann die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe 
auch dann zur Bewährung aussetzen, wenn zu erwarten ist, daß 
der Täter erst nach einer längeren Heilbehandlung keine 
exhibitionistischen Handlungen mehr vornehmen wird. 
(4) Absatz 3 gilt auch, wenn ein Mann oder eine Frau wegen 
einer exhibitionistischen Handlung  
1. nach einer anderen Vorschrift, die im Höchstmaß 
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe androht, oder 
2. nach § 174 Abs. 2 Nr. 1 oder § 176 Abs. 3 Nr. 1 
bestraft wird. 
 

Art. 195 Ausnützung sexueller Handlungen. 
Förderung der Prostitution 
Wer eine unmündige Person der Prostitution 
zuführt, 
wer eine Person unter Ausnützung ihrer 
Abhängigkeit oder eines Vermögensvorteils 
wegen der Prostitution zuführt, 
wer die Handlungsfreiheit einer Person, die 
Prostitution betreibt, dadurch beeinträchtigt, dass 
er sie bei dieser Tätigkeit überwacht oder Ort, 
Zeit, Ausmaß oder andere Umstände der 
Prostitution bestimmt, 
wer eine Person in der Prostitution festhält, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder 
Geldstrafe bestraft. 
 

§ 180a Ausbeutung von Prostituierten 
(1) Wer gewerbsmäßig einen Betrieb unterhält oder leitet, in 
dem Personen der Prostitution nachgehen und in dem diese in 
persönlicher oder wirtschaftlicher Abhängigkeit gehalten 
werden, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft. 
(2) Ebenso wird bestraft, wer  
1. einer Person unter achtzehn Jahren zur Ausübung der 
Prostitution Wohnung, gewerbsmäßig Unterkunft oder 
gewerbsmäßig Aufenthalt gewährt oder 
2. eine andere Person, der er zur Ausübung der Prostitution 
Wohnung gewährt, zur Prostitution anhält oder im Hinblick 
auf sie ausbeutet.  
 
§ 181a Zuhälterei 
(1) Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren 
wird bestraft, wer  
1. eine andere Person, die der Prostitution nachgeht, ausbeutet 
oder 
2. seines Vermögensvorteils wegen eine andere Person bei der 
Ausübung der Prostitution überwacht, Ort, Zeit, Ausmaß oder 
andere Umstände der Prostitutionsausübung bestimmt oder 
Maßnahmen trifft, die sie davon abhalten sollen, die 
Prostitution aufzugeben, 
und im Hinblick darauf Beziehungen zu ihr unterhält, die über 
den Einzelfall hinausgehen. 
(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe 
wird bestraft, wer die persönliche oder wirtschaftliche 
Unabhängigkeit einer anderen Person dadurch beeinträchtigt, 
dass er gewerbsmäßig die Prostitutionsausübung der anderen 
Person durch Vermittlung sexuellen Verkehrs fördert und im 
Hinblick darauf Beziehungen zu ihr unterhält, die über den 
Einzelfall hinausgehen. 
(3) Nach den Absätzen 1 und 2 wird auch bestraft, wer die in 
Absatz 1 Nr. 1 und 2 genannten Handlungen oder die in 
Absatz 2 bezeichnete Förderung gegenüber seinem Ehegatten 
vornimmt.  
 

Art. 197 Pornografie 
1.  Wer pornografische Schriften, Ton- oder 
Bildaufnahmen, Abbildungen, andere 
Gegenstände solcher Art oder pornografische 

§ 184 Verbreitung pornographischer Schriften 
(1) Wer pornographische Schriften (§ 11 Abs. 3)  
1. einer Person unter achtzehn Jahren anbietet, überlässt oder 
zugänglich macht, 
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Vorführungen einer Person unter 16 Jahren 
anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht oder 
durch Radio oder Fernsehen verbreitet, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe 
bestraft. 
2.  Wer Gegenstände oder Vorführungen im 
Sinne von Ziffer 1 öffentlich ausstellt oder zeigt 
oder sie sonst jemandem unaufgefordert anbietet, 
wird mit Busse bestraft. 
Wer die Besucher von Ausstellungen oder 
Vorführungen in geschlossenen Räumen im 
Voraus auf deren pornografischen Charakter 
hinweist, bleibt straflos. 
3.  Wer Gegenstände oder Vorführungen im 
Sinne von Ziffer 1, die sexuelle Handlungen mit 
Kindern oder mit Tieren, menschlichen 
Ausscheidungen oder Gewalttätigkeiten zum 
Inhalt haben, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr 
bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt 
oder zugänglich macht, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. 
Die Gegenstände werden eingezogen. 
3bis. Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder 
mit Geldstrafe wird bestraft,2 wer Gegenstände 
oder Vorführungen im Sinne von Ziffer 1, die 
sexuelle Handlungen mit Kindern oder Tieren 
oder sexuelle Handlungen mit Gewalttätigkeiten 
zum Inhalt haben, erwirbt, sich über elektronische 
Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt. 
Die Gegenstände werden eingezogen. 
4.  Handelt der Täter aus Gewinnsucht, so ist die 
Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder 
Geldstrafe. Mit Freiheitsstrafe ist eine Geldstrafe 
zu verbinden. 
5.  Gegenstände oder Vorführungen im Sinne der 
Ziffern 1–3 sind nicht pornografisch, wenn sie 
einen schutzwürdigen kulturellen oder 
wissenschaftlichen Wert haben. 
 

2. an einem Ort, der Personen unter achtzehn Jahren 
zugänglich ist oder von ihnen eingesehen werden kann, 
ausstellt, anschlägt, vorführt oder sonst zugänglich macht, 
3. im Einzelhandel außerhalb von Geschäftsräumen, in 
Kiosken oder anderen Verkaufsstellen, die der Kunde nicht zu 
betreten pflegt, im Versandhandel oder in gewerblichen 
Leihbüchereien oder Lesezirkeln einem anderen anbietet oder 
überlässt, 
3a. im Wege gewerblicher Vermietung oder vergleichbarer 
gewerblicher Gewährung des Gebrauchs, ausgenommen in 
Ladengeschäften, die Personen unter achtzehn Jahren nicht 
zugänglich sind und von ihnen nicht eingesehen werden 
können, einem anderen anbietet oder überlässt, 
4. im Wege des Versandhandels einzuführen unternimmt, 
5. öffentlich an einem Ort, der Personen unter achtzehn Jahren 
zugänglich ist oder von ihnen eingesehen werden kann, oder 
durch Verbreiten von Schriften außerhalb des 
Geschäftsverkehrs mit dem einschlägigen Handel anbietet, 
ankündigt oder anpreist, 
6. an einen anderen gelangen lässt, ohne von diesem hierzu 
aufgefordert zu sein, 
7. in einer öffentlichen Filmvorführung gegen ein Entgelt 
zeigt, das ganz oder überwiegend für diese Vorführung 
verlangt wird, 
8. herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält oder einzuführen 
unternimmt, um sie oder aus ihnen gewonnene Stücke im 
Sinne der Nummern 1 bis 7 zu verwenden oder einem anderen 
eine solche Verwendung zu ermöglichen, oder 
9. auszuführen unternimmt, um sie oder aus ihnen gewonnene 
Stücke im Ausland unter Verstoß gegen die dort geltenden 
Strafvorschriften zu verbreiten oder öffentlich zugänglich zu 
machen oder eine solche Verwendung zu ermöglichen, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe 
bestraft. 
(2) Absatz 1 Nr. 1 ist nicht anzuwenden, wenn der zur Sorge 
für die Person Berechtigte handelt; dies gilt nicht, wenn der 
Sorgeberechtigte durch das Anbieten, Überlassen oder 
Zugänglichmachen seine Erziehungspflicht gröblich verletzt. 
Absatz 1 Nr. 3a gilt nicht, wenn die Handlung im 
Geschäftsverkehr mit gewerblichen Entleihern erfolgt.  
 
§ 184a Verbreitung gewalt- oder tierpornographischer 
Schriften 
Wer pornographische Schriften (§ 11 Abs. 3), die 
Gewalttätigkeiten oder sexuelle Handlungen von Menschen 
mit Tieren zum Gegenstand haben,  
1. verbreitet, 
2. öffentlich ausstellt, anschlägt, vorführt oder sonst 
zugänglich macht oder 
3. herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält, anbietet, ankündigt, 
anpreist, einzuführen oder auszuführen unternimmt, um sie 
oder aus ihnen gewonnene Stücke im Sinne der Nummer 1 
oder Nummer 2 zu verwenden oder einem anderen eine solche 
Verwendung zu ermöglichen, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. 
 
§ 184b Verbreitung, Erwerb und Besitz 
kinderpornographischer Schriften 
(1) Wer pornographische Schriften (§ 11 Abs. 3), die den 
sexuellen Missbrauch von Kindern (§§ 176 bis 176b) zum 
Gegenstand haben (kinderpornographische Schriften),  
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1. verbreitet, 
2. öffentlich ausstellt, anschlägt, vorführt oder sonst 
zugänglich macht oder 
3. herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält, anbietet, ankündigt, 
anpreist, einzuführen oder auszuführen unternimmt, um sie 
oder aus ihnen gewonnene Stücke im Sinne der Nummer 1 
oder Nummer 2 zu verwenden oder einem anderen eine solche 
Verwendung zu ermöglichen, 
wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren 
bestraft. 
(2) Ebenso wird bestraft, wer es unternimmt, einem anderen 
den Besitz von kinderpornographischen Schriften zu 
verschaffen, die ein tatsächliches oder wirklichkeitsnahes 
Geschehen wiedergeben. 
(3) In den Fällen des Absatzes 1 oder des Absatzes 2 ist auf 
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren zu 
erkennen, wenn der Täter gewerbsmäßig oder als Mitglied 
einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Begehung 
solcher Taten verbunden hat, und die kinderpornographischen 
Schriften ein tatsächliches oder wirklichkeitsnahes Geschehen 
wiedergeben. 
(4) Wer es unternimmt, sich den Besitz von 
kinderpornographischen Schriften zu verschaffen, die ein 
tatsächliches oder wirklichkeitsnahes Geschehen wiedergeben, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. Ebenso wird bestraft, wer die in Satz 1 bezeichneten 
Schriften besitzt. 
(5) Die Absätze 2 und 4 gelten nicht für Handlungen, die 
ausschließlich der Erfüllung rechtmäßiger dienstlicher oder 
beruflicher Pflichten dienen. 
(6) In den Fällen des Absatzes 3 ist § 73d anzuwenden. 
Gegenstände, auf die sich eine Straftat nach Absatz 2 oder 
Absatz 4 bezieht, werden eingezogen. § 74a ist anzuwenden.  
 
§ 184c Verbreitung pornographischer Darbietungen durch 
Rundfunk, Medien- oder Teledienste 
Nach den §§ 184 bis 184b wird auch bestraft, wer eine 
pornographische Darbietung durch Rundfunk, Medien- oder 
Teledienste verbreitet. In den Fällen des § 184 Abs. 1 ist Satz 
1 bei einer Verbreitung durch Medien- oder Teledienste nicht 
anzuwenden, wenn durch technische oder sonstige 
Vorkehrungen sichergestellt ist, dass die pornographische 
Darbietung Personen unter achtzehn Jahren nicht zugänglich 
ist.  
 

Art. 198 Übertretungen gegen die sexuelle 
Integrität. Sexuelle Belästigungen 
Wer vor jemandem, der dies nicht erwartet, eine 
sexuelle Handlung vornimmt und dadurch 
Ärgernis erregt, 
wer jemanden tätlich oder in grober Weise durch 
Worte sexuell belästigt, 
wird, auf Antrag, mit Busse bestraft. 
 

§ 183a Erregung öffentlichen Ärgernisses 
Wer öffentlich sexuelle Handlungen vornimmt und dadurch 
absichtlich oder wissentlich ein Ärgernis erregt, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft, 
wenn die Tat nicht in § 183 mit Strafe bedroht ist. 
 

Art. 199 Unzulässige Ausübung der 
Prostitution 
Wer den kantonalen Vorschriften über Ort, Zeit 
oder Art der Ausübung der Prostitution und über 
die Verhinderung belästigender 
Begleiterscheinungen zuwiderhandelt, wird mit 
Busse bestraft. 

§ 184d Ausübung der verbotenen Prostitution 
Wer einem durch Rechtsverordnung erlassenen Verbot, der 
Prostitution an bestimmten Orten überhaupt oder zu 
bestimmten Tageszeiten nachzugehen, beharrlich 
zuwiderhandelt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten 
oder mit Geldstrafe bis zu einhundertachtzig Tagessätzen 
bestraft.  
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§ 184e Jugendgefährdende Prostitution 
Wer der Prostitution  
1. in der Nähe einer Schule oder anderen Örtlichkeit, die zum 
Besuch durch Personen unter achtzehn Jahren bestimmt ist, 
oder 
2. in einem Haus, in dem Personen unter achtzehn Jahren 
wohnen, 
in einer Weise nachgeht, die diese Personen sittlich gefährdet, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe 
bestraft.  
 

 § 185f  Begriffsbestimmungen  
Im Sinne dieses Gesetzes sind  
1. sexuelle Handlungen  
nur solche, die im Hinblick auf das jeweils geschützte 
Rechtsgut von einiger Erheblichkeit sind, […] 
 

 
 

II. Strafverfahrensrecht  

 
Verfahrensrechte bei Straftaten 
gegen die sexuelle Integrität (OHG) 

 

Verfahrensrechte bei Straftaten gegen die 
sexuelle Selbstbestimmung (StPO)  

 
3. Abschnitt: Schutz und Rechte des Opfers im 
Strafverfahren 
 
Art. 5 Persönlichkeitsschutz 
1 Die Behörden wahren die Persönlichkeitsrechte 
des Opfers in allen Abschnitten des 
Strafverfahrens. 
2 Behörden und Private dürfen außerhalb eines 
öffentlichen Gerichtsverfahrens die Identität des 
Opfers nur veröffentlichen, wenn dies im 
Interesse der Strafverfolgung notwendig ist oder 
das Opfer zustimmt. 
3 Das Gericht schließt die Öffentlichkeit von den 
Verhandlungen aus, wenn überwiegende 
Interessen des Opfers es erfordern. Bei Straftaten 
gegen die sexuelle Integrität wird die 
Öffentlichkeit auf Antrag des Opfers 
ausgeschlossen. 
4 Die Behörden vermeiden eine Begegnung des 
Opfers mit dem Beschuldigten, wenn das Opfer 
dies verlangt. Sie tragen dem Anspruch des 
Beschuldigten auf rechtliches 
Gehör in anderer Weise Rechnung. Eine 
Gegenüberstellung kann angeordnet werden, 
wenn der Anspruch des Beschuldigten auf 
rechtliches Gehör nicht auf andere Weise 
gewährleistet werden kann oder wenn ein 
überwiegendes Interesse der Strafverfolgung sie 
zwingend erfordert. 
5 Bei Straftaten gegen die sexuelle Integrität darf 
eine Gegenüberstellung gegen den Willen des 
Opfers nur angeordnet werden, wenn der 
Anspruch des  Beschuldigten auf rechtliches 
Gehör nicht auf andere Weise gewährleistet 

§ 68a 
(1) Fragen nach Tatsachen, die dem Zeugen oder einer 
Person, die im Sinne des § 52 Abs. 1 sein Angehöriger ist, 
zur Unehre gereichen können oder deren persönlichen 
Lebensbereich betreffen, sollen nur gestellt werden, wenn 
es unerlässlich ist.  
 
Zweiter Abschnitt: Nebenklage  
 
§ 395 
(1) Der erhobenen öffentlichen Klage oder dem Antrag im 
Sicherungsverfahren kann sich mit der Nebenklage 
anschließen, wer 
1. durch eine rechtswidrige Tat 
a) nach den §§ 174 bis 174c, 176 bis 181a und 182 des 
Strafgesetzbuches,  
… verletzt ist. …  
(4) Der Anschluss ist in jeder Lage des Verfahrens zulässig. 
Er kann nach ergangenem Urteil auch zur Einlegung von 
Rechtsmitteln geschehen.  
 
§ 397 
(1) Der Nebenkläger ist nach erfolgtem Anschluss, auch 
wenn er als Zeuge vernommen werden soll, zur 
Anwesenheit in der Hauptverhandlung berechtigt. … Die 
Befugnis zur Ablehnung eines Richters oder 
Sachverständigen, das Fragerecht, das Recht zur 
Beanstandung von Anordnungen des Vorsitzenden und von 
Fragen, das Beweisantragsrecht sowie das Recht zur 
Abgabe von Erklärungen stehen auch dem Nebenkläger zu. 
 
§ 397a 
(1) Auf Antrag des Nebenklägers ist diesem ein 
Rechtsanwalt als Beistand zu bestellen, wenn die 
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werden kann.  
 
Art. 6 Aufgaben der Polizei und der 
Untersuchungsbehörden 
1 Die Polizei informiert das Opfer bei der ersten 
Einvernahme über die Beratungsstellen. 
2 Sie übermittelt Name und Adresse des Opfers 
einer Beratungsstelle. Sie weist das Opfer vorher 
darauf hin, dass es die Übermittlung ablehnen 
kann. 
3 Die Opfer von Straftaten gegen die sexuelle 
Integrität können verlangen, dass sie von 
Angehörigen des gleichen Geschlechts 
einvernommen werden. Das gilt auch für das 
Untersuchungsverfahren.  
 
Art. 7 Beistand und Aussageverweigerung 
1 Das Opfer kann sich durch eine 
Vertrauensperson begleiten lassen, wenn es als 
Zeuge oder Auskunftsperson befragt wird. 
2 Es kann die Aussage zu Fragen verweigern, die 
seine Intimsphäre betreffen.  
 
Art. 8 Verfahrensrechte 
1 Das Opfer kann sich am Strafverfahren 
beteiligen. Es kann insbesondere: 
a. seine Zivilansprüche geltend machen; 
b. den Entscheid eines Gerichts verlangen, wenn 
das Verfahren nicht eingeleitet oder wenn es 
eingestellt wird; 
c. den Gerichtsentscheid mit den gleichen 
Rechtsmitteln anfechten wie der Beschuldigte, 
wenn es sich bereits vorher am Verfahren 
beteiligt hat und soweit 
der Entscheid seine Zivilansprüche betrifft oder 
sich auf deren Beurteilung auswirken kann. 
2 Die Behörden informieren das Opfer in allen 
Verfahrensabschnitten über seine Rechte. Sie 
teilen ihm Entscheide und Urteile auf Verlangen 
unentgeltlich mit. 
 
Art. 9 Zivilansprüche 
1 Solange der Täter nicht freigesprochen oder das 
Verfahren nicht eingestellt ist, entscheidet das 
Strafgericht auch über die Zivilansprüche des 
Opfers. 
2 Das Gericht kann vorerst nur im Strafpunkt 
urteilen und die Zivilansprüche später behandeln. 
3 Würde die vollständige Beurteilung der 
Zivilansprüche einen unverhältnismäßigen 
Aufwand erfordern, so kann das Strafgericht die 
Ansprüche nur dem Grundsatz nach 
entscheiden und das Opfer im übrigen an das 
Zivilgericht verweisen. Ansprüche von geringer 
Höhe beurteilt es jedoch nach Möglichkeit 
vollständig. 
4 Die Kantone können für Zivilansprüche im 
Strafmandatsverfahren sowie im Verfahren gegen 
Kinder und Jugendliche abweichende 
Bestimmungen erlassen.  
 
 

Berechtigung zum Anschluss als Nebenkläger auf § 395 
Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a, … beruht und die zum Anschluss 
berechtigende Tat ein Verbrechen ist. Hat der Nebenkläger 
bei Antragstellung das sechzehnte Lebensjahr noch nicht 
vollendet oder kann er seine Interessen ersichtlich nicht 
selbst ausreichend wahrnehmen, so ist ihm ein 
Rechtsanwalt als Beistand auch dann zu bestellen, wenn die 
Tat im Sinne des Satzes 1 ein Vergehen ist ...  
 
§ 398 
(1) Der Fortgang des Verfahrens wird durch den Anschluss 
nicht aufgehalten. 
(2) Die bereits anberaumte Hauptverhandlung sowie andere 
Termine finden an den bestimmten Tagen statt, auch wenn 
der Nebenkläger wegen Kürze der Zeit nicht mehr geladen 
oder benachrichtigt werden konnte.  
 
§ 399 (Entscheidungen vor Anschluss unanfechtbar)  
 
§ 400 
(1) Der Nebenkläger kann das Urteil nicht mit dem Ziel 
anfechten, dass eine andere Rechtsfolge der Tat verhängt 
wird oder dass der Angeklagte wegen einer 
Gesetzesverletzung verurteilt wird, die nicht zum Anschluss 
des Nebenklägers berechtigt. 
(2) Dem Nebenkläger steht die sofortige Beschwerde gegen 
den Beschluss zu, durch den die Eröffnung des 
Hauptverfahrens abgelehnt oder das Verfahren nach den §§ 
206a und 206b eingestellt wird, soweit er die Tat betrifft, 
aufgrund deren der Nebenkläger zum Anschluss befugt ist. 
Im übrigen ist der Beschluss, durch den das Verfahren 
eingestellt wird, für den Nebenkläger unanfechtbar.  
 
§ 401 
(1) Der Rechtsmittel kann sich der Nebenkläger unabhängig 
von der Staatsanwaltschaft bedienen. …  
(2) [Fristen]  
(4) Wird auf ein nur von dem Nebenkläger eingelegtes 
Rechtsmittel die angefochtene Entscheidung aufgehoben, so 
liegt der Betrieb der Sache wiederum der 
Staatsanwaltschaft ob.  
 
§ 402 
Die Anschlusserklärung verliert durch Widerruf sowie 
durch den Tod des Nebenklägers ihre Wirkung. 
 
Dritter Abschnitt: Entschädigung des Verletzten  
 
§ 403 
Der Verletzte oder sein Erbe kann gegen den Beschuldigten 
einen aus der Straftat erwachsenen vermögensrechtlichen 
Anspruch, … im 
Strafverfahren geltend machen …  
 
§ 404 
 (2) Die Antragstellung hat dieselben Wirkungen wie die 
Erhebung der Klage im bürgerlichen Rechtsstreit. …  
(3) Ist der Antrag vor Beginn der Hauptverhandlung 
gestellt, so wird der Antragsteller von Ort und Zeit der 
Hauptverhandlung benachrichtigt. Der Antragsteller, sein 
gesetzlicher Vertreter und der Ehegatte oder Lebenspartner 
des Antragsberechtigten können an der Hauptverhandlung 
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Art. 10 Zusammensetzung des urteilenden 
Gerichts 
Die Opfer von Straftaten gegen die sexuelle 
Integrität können verlangen, dass dem urteilenden 
Gericht wenigstens eine Person gleichen 
Geschlechts angehört. 
 

teilnehmen. 
(5) Dem Antragsteller und dem Angeschuldigten ist auf 
Antrag Prozesskostenhilfe nach denselben Vorschriften wie 
in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten zu bewilligen, sobald 
die Klage erhoben ist. … 
 
§ 406 
(1) Das Gericht gibt dem Antrag in dem Urteil statt, mit 
dem der Angeklagte wegen einer Straftat schuldig 
gesprochen oder gegen ihn eine Maßregel der Besserung 
und Sicherung angeordnet wird, soweit der Antrag wegen 
dieser Straftat begründet ist. … 
 (3) Die Entscheidung über den Antrag steht einem im 
bürgerlichen Rechtsstreit ergangenen Urteil gleich. Das 
Gericht erklärt die Entscheidung für vorläufig 
vollstreckbar; …  
 
Vierter Abschnitt: Sonstige Befugnisse des Verletzten  
 
§ 406d 
(2) Dem Verletzten ist auf Antrag mitzuteilen, ob 
1. dem Verurteilten die Weisung erteilt worden ist, zu dem 
Verletzten keinen Kontakt aufzunehmen oder mit ihm nicht 
zu verkehren; 
2. freiheitsentziehende Maßnahmen gegen den 
Beschuldigten oder den Verurteilten angeordnet oder 
beendet oder ob erstmalig Vollzugslockerungen oder 
Urlaub gewährt werden, wenn er ein berechtigtes Interesse 
darlegt und kein überwiegendes schutzwürdiges Interesse 
des Betroffenen am Ausschluss der Mitteilung vorliegt; in 
den in § 395 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a, … genannten Fällen 
bedarf es der Darlegung eines berechtigten Interesses nicht. 
 
§ 406e 
(1) Für den Verletzten kann ein Rechtsanwalt die Akten, die 
dem Gericht vorliegen oder diesem im Falle der Erhebung 
der öffentlichen Klage vorzulegen wären, einsehen sowie 
amtlich verwahrte Beweisstücke besichtigen, soweit er 
hierfür ein berechtigtes Interesse darlegt. In den in § 395 
genannten Fällen bedarf es der Darlegung eines 
berechtigten Interesses nicht. 
 
§ 406f 
(1) Der Verletzte kann sich im Strafverfahren des Beistands 
eines Rechtsanwalts bedienen oder sich durch einen solchen 
vertreten lassen. 
(2) Bei der Vernehmung des Verletzten durch das Gericht 
oder die Staatsanwaltschaft ist dem Rechtsanwalt die 
Anwesenheit gestattet. Er kann für den Verletzten dessen 
Recht zur Beanstandung von Fragen (§ 238 Abs. 2, § 242) 
ausüben und den Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit 
nach § 171b GVG stellen, nicht jedoch, wenn der Verletzte 
widerspricht. 
(3) Wird der Verletzte als Zeuge vernommen, so ist, wenn 
er dies beantragt, einer Person seines Vertrauens die 
Anwesenheit zu gestatten, es sei denn, die Anwesenheit 
könnte den Untersuchungszweck gefährden. …  
 
§ 406g 
(1) Wer nach § 395 zum Anschluss als Nebenkläger befugt 
ist, ist zur Anwesenheit in der Hauptverhandlung 
berechtigt. Er kann sich auch vor der Erhebung der 
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öffentlichen Klage des Beistands eines Rechtsanwalts 
bedienen oder sich durch einen solchen vertreten lassen, 
auch wenn ein Anschluss als Nebenkläger nicht erklärt 
wird. …  
(2) Der Rechtsanwalt ist über die in § 406f Abs. 2 
bezeichneten Befugnisse hinaus zur Anwesenheit in der 
Hauptverhandlung berechtigt, auch soweit diese nicht 
öffentlich ist. Ihm ist bei richterlichen Vernehmungen und 
bei der Einnahme eines richterlichen Augenscheins die 
Anwesenheit zu gestatten, wenn dadurch nicht der 
Untersuchungszweck gefährdet wird;  …  
 
§ 406h 
(1) Der Verletzte ist auf seine Befugnisse nach den §§ 
406d, 406e, 406f und 406g sowie auf seine Befugnis, sich 
der erhobenen öffentlichen Klage als Nebenkläger 
anzuschließen (§ 395) und die Bestellung oder 
Hinzuziehung eines Rechtsanwalts als Beistand zu 
beantragen (§ 397a), hinzuweisen. 
(2) Der Verletzte oder sein Erbe ist in der Regel und so früh 
wie möglich darauf hinzuweisen, dass und in welcher 
Weise er einen aus der Straftat erwachsenen 
vermögensrechtlichen Anspruch nach den Vorschriften des 
Dritten Abschnitts geltend machen kann. 
(3) Der Verletzte soll auf die Möglichkeit, Unterstützung 
und Hilfe auch durch Opferhilfeeinrichtungen zu erhalten, 
hingewiesen werden.  
 

 
 
 
Auswahl von Regelungen zum Vortrag anlässlich des FRI exchange No. 11, 18. April 2008 

Dr.in iur. Ulrike Lembke 

Vis haud ingrata – die “nicht unwillkommene Gewalt“  
Die kulturellen Wurzeln sexualisierter Gewalt und ihre rechtliche Verarbeitung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


